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Wichtige Informationen zum Jahreswechsel 2009 / 2010 
 
 

 
Die Bundesregierung hat beschlossen, für alle Arbeitnehmer einen 
elektronischen Entgeltnachweis (ELENA) einzuführen, mit deren Hilfe 
die Arbeitsverwaltung auf Beschäftigungszeiten, die Höhe von Ent-
geltzahlungen sowie Angaben zur Auflösung des Beschäftigungsver-
hältnisses elektronisch zugreifen kann. 
  
Daten, die für die Erstellung sämtlicher Verdienstbescheinigungen für alle Arbeit-
nehmer benötigt werden, sollen bei einer Datenstelle zentral gespeichert werden. Im 
Leistungsfall könnte die jeweils berechtigte Behörde nach Freigabe durch den  
Arbeitnehmer („Teilnehmer“) auf diese Entgeltdaten unmittelbar zugreifen, so dass  
Bearbeitung und Bewilligung durch die Übernahme der elektronischen Daten schnel-
ler erfolgen können. 
 
Für die Unternehmen bedeutet dies eine erhebliche Entlastung, da sie von der Aus-
stellung der Verdienstbescheinigungen in Papierform und dazu von der Archivierung 
der Bescheinigungen befreit werden.  
 
Ab 01.01.2010 müssen alle Arbeitgeber nach § 28b Absatz 6 SGB IV für jeden  
Beschäftigten, Beamten, Richter oder Soldaten gleichzeitig mit der Entgeltabrech-
nung  monatlich eine Meldung an die ZSS zu erstatten. Dies gilt auch für Monate, in 
denen Entgelt nicht gezahlt wird, das Arbeits-, Beschäftigungs- oder Dienstverhältnis 
aber weiter besteht. Eine Meldepflicht des Arbeitgebers besteht nach § 97 Absatz 1 
Satz 6 SGB IV nicht, wenn Entgelte ausschließlich aus einer geringfügigen Beschäf-
tigung in einem Privathaushalt nach § 8a SGB IV erzielt werden. 
 
Weitere Informationen über ELENA bekommen Sie unter www.das-elena-
verfahren.de oder www.bmwi.bund.de . 
 
Eine entsprechende Umsetzung in unserem Novaline - Personal - Programm wer-
den Ihnen rechtzeitig zum Jahresende zur Verfügung stellen.  Die Daten werden  
über das Ihnen bereits bekannte Programm DAKOTA übermittelt. Da die Daten im 
Meldesatz genau spezifiziert werden müssen wird eine teilweise Überarbeitung der 
Lohnarten notwendig sein.  
 
Wie diese Änderungen zum Jahreswechsel 2009 / 2010 umzusetzen sind, werden 
wir Ihnen explizit mitteilen. Geplant ist eine speziell auf unser Programm abgestimm-
te Informationsveranstaltung, um Ihnen das neue ELENA -Verfahren und alle anste-
henden Neuerungen für das kommende Jahr näher zu erläutern. Hierzu erhalten Sie 
demnächst weitere Informationen von uns. 
 
Ihr Novaline - Personal -TEAM 
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